
Mitgliederdaten erfasst am:

An den
Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V.
Taubengasse 10
42929  Wermelskirchen

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich/wir ab dem                                meinen/unseren Beitritt zum Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V. als

aktives Mitglied passives Mitglied
Als aktives Mitglied nehme ich an folgender Sportgruppe teil/als passives Mitglied möchte ich folgende Sportgruppe
unterstützen:

Handball Judo Leichtathletik Sportschiessen Schwimmen

Tischtennis Turnen Volleyball Sport und Gesundheit

Vorname: Familienname:

Strasse, Nr.: PLZ, Ort:

Geburtsdatum: Telefon: (freiwillig)

Email: (freiwillig)

folgende Familienangehörige erklären ebenfalls ihren Beitritt:

Vorname: Geburtsdatum: Sportgruppe Nr.

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Basketball

Die Satzung und die Beitragsordnung des WTV 1860 e.V. erkenne(n) ich/wir an.
Ich/wir willige(n) der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der freiwillig in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten zu. Im Rahmen des Sport-
und Freizeitangebotes gemachte Fotos dürfen ggfs. auch mit dem Namen des Sportlers in der Presse und/oder auf der Internetseite des WTV 1860 e.V. veröffentlicht
werden. Die umseitigen Datenschutzhinweise habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.

Sepa-Lastschriftmandat
Gläubiger Identifikationsnummer des WTV 1860 e.V.: DE45WTV00000065798
Mandatsreferenz:  wird  vor dem ersten Sepa-Einzug schriftlich mitgeteilt

Hiermit ermächtige(n) ich / wir den WTV 1860 e.V., wiederkehrende Zahlungen bei Fälligkeit mittels Sepa-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser
Kreditinstitut an, die vom WTV 1860 e.V. auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name/Vorname Kontoinhaber:

Wermelskirchen, den

Mitgl. Nr.:

Beitragsgruppe:

Unterschrift des/der Antragsteller/s, bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n

Unterschrift des Kontoinhabers (zwingend erforderlich)

Bitte unbedingt Beitrittserklärung und Sepa-
Lastschriftmandat unterschreiben!  >>>>>>>>>>>

IBAN:

Bei Minderjährigen Vorname u. ggfs. abweichenden Familiennamen sowie Unterschriften von beiden Erziehungsberechtigten:
Der/die gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Kindes haften gesamtschuldnerisch für den Mitgliedsbeitrag und die fristgerechte Bezahlung. Bei Anträgen mit nur
einer Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bestätigt der Unterzeichnende das alleinige Sorgerecht.

Sportgruppe Nr.

Sportgruppe Nr.

Erstbeitrag:Bearbeitungsvermerke:

folgende Familienangehörige sind bereits Mitglied:

Vorname: Geburtsdatum: Mitglieds-Nr.

Vorname: Geburtsdatum: Mitglieds-Nr.

Bitte unbedingt Beitrittserklärung und Sepa-
Lastschriftmandat unterschreiben!  >>>>>>>>>>>

Vor- und Zuname 1. ges. Vertreter
 in Druckschrift

Vor- und Zuname 2. ges. Vertreter
 in Druckschrift

Võ-Viêtnam



 1. Der Verein erhebt gem. § 6 der Satzung  Mitgliedsbeiträge. Die Beiträge sind  jeweils halbjährlich am  02.01.
     und 01.07. jeden Jahres fällig und werden  im Voraus durch Abbuchung im SEPA-Lastschriftverfahren unter
     Angabe der Mandatsreferenz (WTV+Mitgliedsnummer) und der Gläubiger-Identifikationsnummer DE45WTV00000065798
     am 10.01. und 10.07. jeden Jahres abgebucht. Fällt der Abbuchungstag auf ein Wochenende oder Feiertag, so erfolgt die
     Abbuchung am nächsten Werktag.

Beitragsordnung des Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V.

 2. Der Erstbeitrag wird unmittelbar nach Beginn der Mitgliedschaft für das laufende Halbjahr fällig. Die Abbuchung
     des Erstbeitrages erfolgt frühestens sechs Werktage nach Zusendung einer Eintrittsbestätigung.

 3. Alle Zahlungsarten außerhalb des Bankeinzugsverfahren verursachen für den Verein zusätzliche Kosten; hierfür
     wird ein Zusatzbeitrag von EUR 2,00 je Zahlungstermin in Rechnung gestellt.
     Beitragsrechnungen sind innerhalb von vier Wochen nach Zustellung fällig. Für jede Mahnung wird eine Mahngebühr
     in Höhe von EUR 2,00 dem Beitragskonto belastet.

 4. Die Mitgliedsbeiträge sind wie folgt festgelegt:

4.1 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  EUR   6,00  je Monat
4.2 Erwachsene  EUR   9,00  je Monat
4.3 Ehepaare (je Person)  EUR   8,00  je Monat
4.4 Familienbeitrag
     Familie =  (Vater, Mutter, Kind) oder (ein Elternteil und zwei
      Kinder),  jedes weitere Kind ist beitragsfrei

 EUR   16,50
 je Monat und Familie

4.5 Sonderbeitrag
      für Studenten, Zivil- und Wehrdienstleistende nur auf
       schriftlichen  Antrag und Nachweis der Berechtigung

 EUR   6,00  je Monat

6. Eine Beitragsanpassung wegen erreichen der Volljährigkeit, Änderungen im  Familienstand oder Beantragung
    des Sonderbeitrages werden grundsätzlich erst ab der nächsten Beitragsfälligkeit wirksam.

5. Auf Antrag können mit dem geschäftsführenden Vorstand befristete und unbefristete Sondervereinbarungen
    getroffen werden.

7. Aufnahmegebühren oder abteilungsspezifische Umlagen werden zur Zeit nicht erhoben.

9. Änderungen der Beitragsordnungen bedürfen der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung.

Beiträge bis 30.06.2018 Beiträge ab 01.07.2018

EUR 9,50 je Monat
EUR 8,50 je Monat

 unverändert

EUR 6,50 je Monat

EUR 6,50 je Monat

Beschluss der Mitgliederversammlung am 14.März 2018

Die Satzung sowie eine ausführliche Verfahrensbeschreibung Datenschutz
erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V.

Vormittags: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 10 -12 Uhr
Nachmittags: Dienstag bis Freitag: 15 - 18 Uhr

Montag Nachmittag und Dienstag Vormittag geschlossen

Telefon 02196 884809 - Telefax 02196 973096

oder im Internet:  www.wtv1860.de

8. Aufgrund von Rücklastschriften entstandene fremde Gebühren sind dem WTV 1860 e.V. zu erstatten.

Datenschutzhinweise:
1. Datenerhebung und -verwendung
In der Beitrittserklärung nimmt der Verein Angaben zur Erfüllung eines Vertrages (Name, Adresse, Geburtsdatum,
Bankverbindung) sowie freiwillige Angaben (Telefon-Nr., eMail)  des Mitgliedes bzw. seiner gesetzlichen Vertreter auf. Die
personenbezogenen Daten werden  auf einem vereinseigenen EDV-System gespeichert und durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.
Die vertragsgemäßen Daten sind erforderlich für den Nachweis der Teilnahme am Trainings- und Sportbetrieb, der
Beitragserhebung, der Beantragung öffentlicher Zuschüsse und Förderungen sowie dem Versicherungsnachweis im
Rahmen der Sportversicherung des LSB. Zum Zwecke des Sportbetriebes müssen ggfs. persönliche Daten, wie z. B. Name,
Geburtsdatum, Anschrift an Sportfachverbände oder Sportveranstalter weitergegeben werden.
Die freiwilligen Daten werden ausschließlich zur vereinsinternen Kommunikation mit dem Vereinsmitglied bzw. seinem
gesetzlichen Vertreter verwendet. Der Verwendung der freiwilligen Daten können Sie jederzeit widersprechen.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die Mitgliederdaten archiviert und entsprechend den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen für bis zu 10 Jahre vorgehalten.
2. Widerspruchsrecht bei Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen seines Sport- und Freizeitangebotes informiert der WTV 1860 e.V. die örtliche Presse aufgrund berechtigter
Interessen des WTV 1860 e.V.  über Vereinsveranstaltungen sowie über Sportereignisse und -ergebnisse. Diese
Informationen und ggfs. Fotos werden auch auf der Internetseite www.wtv1860.de veröffentlicht.
Ein Mitglied kann gegenüber dem Vorstand jederzeit einer Veröffentlichung seines Fotos auf der Internetseite des
WTV 1860 e.V. widersprechen. Das beanstandete Foto und ggfs. der Name des Mitgliedes werden dann von der
Internetseite entfernt. Zukünftige Veröffentlichungen über das Mitglied auf der Internetseite des WTV 1860 e.V. werden
daraufhin unterbleiben.
3. Auskunftsrecht
Ein Mitglied hat jederzeit das Recht, Auskunft über seine beim WTV 1860 e.V. gespeicherten Daten zu erhalten.


Mitgliederdaten erfasst am:
An den
Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V.
Taubengasse 10
42929  Wermelskirchen
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich/wir ab dem                                meinen/unseren Beitritt zum Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V. als
Als aktives Mitglied nehme ich an folgender Sportgruppe teil/als passives Mitglied möchte ich folgende Sportgruppe unterstützen:
Die Satzung und die Beitragsordnung des WTV 1860 e.V. erkenne(n) ich/wir an. 
Ich/wir willige(n) der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der freiwillig in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten zu. Im Rahmen des Sport- und Freizeitangebotes gemachte Fotos dürfen ggfs. auch mit dem Namen des Sportlers in der Presse und/oder auf der Internetseite des WTV 1860 e.V. veröffentlicht werden. Die umseitigen Datenschutzhinweise habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.
Sepa-Lastschriftmandat
Gläubiger Identifikationsnummer des WTV 1860 e.V.: DE45WTV00000065798
Mandatsreferenz:  wird  vor dem ersten Sepa-Einzug schriftlich mitgeteilt
 
Hiermit ermächtige(n) ich / wir den WTV 1860 e.V., wiederkehrende Zahlungen bei Fälligkeit mittels Sepa-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom WTV 1860 e.V. auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Mitgl. Nr.:
Beitragsgruppe:
Unterschrift des/der Antragsteller/s, bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n
Unterschrift des Kontoinhabers (zwingend erforderlich)
Bitte unbedingt Beitrittserklärung und Sepa-Lastschriftmandat unterschreiben!  >>>>>>>>>>>
Bei Minderjährigen Vorname u. ggfs. abweichenden Familiennamen sowie Unterschriften von beiden Erziehungsberechtigten:
Der/die gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Kindes haften gesamtschuldnerisch für den Mitgliedsbeitrag und die fristgerechte Bezahlung. Bei Anträgen mit nur einer Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bestätigt der Unterzeichnende das alleinige Sorgerecht. 
Erstbeitrag:
Bearbeitungsvermerke:
Bitte unbedingt Beitrittserklärung und Sepa-Lastschriftmandat unterschreiben!  >>>>>>>>>>>
 1. Der Verein erhebt gem. § 6 der Satzung  Mitgliedsbeiträge. Die Beiträge sind  jeweils halbjährlich am  02.01.
     und 01.07. jeden Jahres fällig und werden  im Voraus durch Abbuchung im SEPA-Lastschriftverfahren unter
     Angabe der Mandatsreferenz (WTV+Mitgliedsnummer) und der Gläubiger-Identifikationsnummer DE45WTV00000065798
     am 10.01. und 10.07. jeden Jahres abgebucht. Fällt der Abbuchungstag auf ein Wochenende oder Feiertag, so erfolgt die
     Abbuchung am nächsten Werktag.
Beitragsordnung des Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V.
 2. Der Erstbeitrag wird unmittelbar nach Beginn der Mitgliedschaft für das laufende Halbjahr fällig. Die Abbuchung
     des Erstbeitrages erfolgt frühestens sechs Werktage nach Zusendung einer Eintrittsbestätigung.
 3. Alle Zahlungsarten außerhalb des Bankeinzugsverfahren verursachen für den Verein zusätzliche Kosten; hierfür
     wird ein Zusatzbeitrag von EUR 2,00 je Zahlungstermin in Rechnung gestellt. 
     Beitragsrechnungen sind innerhalb von vier Wochen nach Zustellung fällig. Für jede Mahnung wird eine Mahngebühr
     in Höhe von EUR 2,00 dem Beitragskonto belastet.
 4. Die Mitgliedsbeiträge sind wie folgt festgelegt:
4.1 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre                                
 EUR   6,00  je Monat
4.2 Erwachsene                                                                          
 EUR   9,00  je Monat
4.3 Ehepaare (je Person) 
 EUR   8,00  je Monat
4.4 Familienbeitrag
     Familie =  (Vater, Mutter, Kind) oder (ein Elternteil und zwei  
      Kinder),  jedes weitere Kind ist beitragsfrei
 EUR   16,50 
 je Monat und Familie
4.5 Sonderbeitrag
      für Studenten, Zivil- und Wehrdienstleistende nur auf   
       schriftlichen  Antrag und Nachweis der Berechtigung
 
 EUR   6,00  je Monat
6. Eine Beitragsanpassung wegen erreichen der Volljährigkeit, Änderungen im  Familienstand oder Beantragung
    des Sonderbeitrages werden grundsätzlich erst ab der nächsten Beitragsfälligkeit wirksam.
5. Auf Antrag können mit dem geschäftsführenden Vorstand befristete und unbefristete Sondervereinbarungen
    getroffen werden.
7. Aufnahmegebühren oder abteilungsspezifische Umlagen werden zur Zeit nicht erhoben.
9. Änderungen der Beitragsordnungen bedürfen der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung.
Beiträge bis 30.06.2018
Beiträge ab 01.07.2018
EUR 9,50 je Monat
EUR 8,50 je Monat
 unverändert 
EUR 6,50 je Monat
EUR 6,50 je Monat
Beschluss der Mitgliederversammlung am 14.März 2018
Die Satzung sowie eine ausführliche Verfahrensbeschreibung Datenschutz 
erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V. 
 
Vormittags: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 10 -12 Uhr   
Nachmittags: Dienstag bis Freitag: 15 - 18 Uhr 
Montag Nachmittag und Dienstag Vormittag geschlossen
 
Telefon 02196 884809 - Telefax 02196 973096
 
oder im Internet:  www.wtv1860.de
8. Aufgrund von Rücklastschriften entstandene fremde Gebühren sind dem WTV 1860 e.V. zu erstatten. 
Datenschutzhinweise: 
1. Datenerhebung und -verwendung
In der Beitrittserklärung nimmt der Verein Angaben zur Erfüllung eines Vertrages (Name, Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung) sowie freiwillige Angaben (Telefon-Nr., eMail)  des Mitgliedes bzw. seiner gesetzlichen Vertreter auf. Die  personenbezogenen Daten werden  auf einem vereinseigenen EDV-System gespeichert und durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.
Die vertragsgemäßen Daten sind erforderlich für den Nachweis der Teilnahme am Trainings- und Sportbetrieb, der Beitragserhebung, der Beantragung öffentlicher Zuschüsse und Förderungen sowie dem Versicherungsnachweis im Rahmen der Sportversicherung des LSB. Zum Zwecke des Sportbetriebes müssen ggfs. persönliche Daten, wie z. B. Name, Geburtsdatum, Anschrift an Sportfachverbände oder Sportveranstalter weitergegeben werden.
Die freiwilligen Daten werden ausschließlich zur vereinsinternen Kommunikation mit dem Vereinsmitglied bzw. seinem gesetzlichen Vertreter verwendet. Der Verwendung der freiwilligen Daten können Sie jederzeit widersprechen.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die Mitgliederdaten archiviert und entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für bis zu 10 Jahre vorgehalten.
2. Widerspruchsrecht bei Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
Im Rahmen seines Sport- und Freizeitangebotes informiert der WTV 1860 e.V. die örtliche Presse aufgrund berechtigter Interessen des WTV 1860 e.V.  über Vereinsveranstaltungen sowie über Sportereignisse und -ergebnisse. Diese Informationen und ggfs. Fotos werden auch auf der Internetseite www.wtv1860.de veröffentlicht. 
Ein Mitglied kann gegenüber dem Vorstand jederzeit einer Veröffentlichung seines Fotos auf der Internetseite des 
WTV 1860 e.V. widersprechen. Das beanstandete Foto und ggfs. der Name des Mitgliedes werden dann von der Internetseite entfernt. Zukünftige Veröffentlichungen über das Mitglied auf der Internetseite des WTV 1860 e.V. werden daraufhin unterbleiben.  
3. Auskunftsrecht
Ein Mitglied hat jederzeit das Recht, Auskunft über seine beim WTV 1860 e.V. gespeicherten Daten zu erhalten.
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